
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1965/8/18 8Ob215/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.08.1965

Norm

AnerbenG §10

AußStrG §170

AußStrG §173

Rechtssatz

Liegt kein Fall vor, in dem ein Zwang zur gerichtlichen Erbteilung besteht, dann kann das Verlassenschaftsgericht

keinen Einfluß auf die Erbteilung nehmen.

Entscheidungstexte

8 Ob 215/65

Entscheidungstext OGH 18.08.1965 8 Ob 215/65
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